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Corona 2020 – FAQ und News 
Die Entwicklungen in den letzten 24 Stunden erfordern weitere Einschränkungen im 
Schul- und Lebensalltag. 
Auf unserer Homepage www.vlw-nrw.de werden wir in der neuen Rubrik ab dem 
24.03.2020 in regelmäßigen Abständen FAQ und praktische Anregungen für den 
Schulalltag zum Thema CORONA veröffentlichen. 
Dazu gehört u.a. eine Liste zu aktuellen Informationsquellen, wie z. B.: 

- FAQ unseres Schulministeriums: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschut
z/300-Coronavirus/index.html  

- FAQ des Robert-Koch-Instituts 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html  

Neben Hinweisen werden Fragen von Mitgliedern beantwortet, wie z. B.: 

Muss ich von zu Hause aus arbeiten?  
Vollzeitbeschäftigte Lehrkräfte unterrichten 25,5 Wochenstunden. Dies entspricht ei-
ner wöchentlichen Arbeitszeit des öffentlichen Dienstes von 41 Stunden. Bei Teilzeit-
beschäftigten reduziert sich die Stundenzahl analog. Diese Arbeitszeit ist nun nicht 
mehr in der Schule und am heimischen Arbeitsplatz zu leisten, sondern ausschließlich 
zu Hause. 
Dokumentieren Sie daher zur eigenen Nachvollziehbarkeit Ihre geleisteten Tätigkeiten 
und den Zeitumfang. Hierzu gehören u.a. die Erstellung und ggf. Kontrolle von Aufga-
ben, die Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern sowie die Arbeit an didakti-
schen Jahresplanungen oder Konzepten. 

Bin ich verpflichtet, digital Lernaufgaben zur Verfügung zu 
stellen? 
Bei Lehrkräften geht man generell davon aus, dass sie einen Teil ihrer Tätigkeit auch 
zu Hause erledigen, z. B. Unterrichtsvorbereitung. Anders sieht es aus, wenn es da-
rum geht Schülerinnen und Schülern digitale Unterrichtsmaterialien zur Verfügung zu 
stellen oder online mit ihnen Kontakt zu pflegen. Private Endgeräte müssen für den 
Dienstgebrauch zugelassen sein, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Ohne personenbezogene Daten können auch diese Geräte genutzt werden.  
Es empfiehlt sich der Austausch von Unterrichtsmaterial über zulässige, an der Schu-
le eingeführte Lernplattformen wie z. B. Logineo, Moodle o. ä. 
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